
Grün = der Mundhygienestatus kann 
durch die ZFA erfasst werden. 

Voraussetzung:
Die entsprechende Mitarbeiterin muss 

über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung im Sinne des 

Berufsbildungsgesetzes verfügen.

Gelb = den Mundgesundheitsplan kann 
die fortgebildete ZFA erstellen. 

Voraussetzung:
Die entsprechende Mitarbeiterin verfügt 

über eine zusätzliche Qualifikation.

Rot = diese Bereiche enthalten
Leistungen, die ausschließlich durch den 

Zahnarzt erbracht werden müssen.


